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I. Rechenschafts- bzw. Lagebericht 
der Wasserversorgung Notzingen für das Wirtschaftsjahr 2023 

(01. Januar bis 31. Dezember 2023) 
 
 
1. Vorbemerkungen 
 
Die Wasserversorgung Notzingen ist ein Betrieb gewerblicher Art (BgA) und wird in 
Sonderrechnung im Sinne der §§ 96 Abs. 1 Nr. 3 GemO, 1 EigBG geführt. Der Eigenbetrieb ist 
als Sondervermögen der Gemeinde gesondert zu verwalten und nachzuweisen (§ 12 Abs. 1 S. 1 
EigBG). Der Eigenbetrieb besteht nur aus dem Betriebszweig Wasserversorgung und wendet 
das Eigenbetriebsrecht an.  
 
Der Jahresabschluss 2023 wurde erstmals nach dem neuem Eigenbetriebsrecht aufgestellt. Seit 
dem 01.01.2023 gilt verbindlich die Eigenbetriebsnovelle aus 2020. § 12 Abs. 3 EigBG regelt: Der 
Eigenbetrieb hat Bücher zu führen, in denen nach Maßgabe dieses Gesetzes und den 
Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung die Geschäftsvorfälle und die Vermögens-, Ertrags- 
und Finanzlage in der Form der doppelten Buchführung ersichtlich zu machen sind. In der 
Betriebssatzung ist festzulegen, ob die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen auf der 
Grundlage der Vorschriften des Handelsgesetzbuchs oder auf der Grundlage der für die 
Haushaltswirtschaft der Gemeinden geltenden Vorschriften für die Kommunale Doppik erfolgen. 
Die Wasserversorgung wird auf der Grundlage der EigBVO-HGB (Handelsgesetzbuch) geführt.  
 
Die Gemeinde ist verpflichtet, den Eigenbetrieb mit den zur Aufgabenerledigung notwendigen 
Finanz- und Sachmitteln auszustatten und für die Dauer seines Bestehens funktionsfähig zu 
erhalten. Eigenkapital und Fremdkapital sollen in einem angemessenen Verhältnis 
zueinanderstehen, § 12 Abs. 2 EigBG. Die Wasserversorgung hat zur Erfüllung ihrer Aufgaben 
die erforderlichen Erträge und Einzahlungen soweit vertretbar und geboten aus Entgelten für ihre 
Leistungen zu beschaffen, soweit die sonstigen Erträge und Einzahlungen nicht ausreichen (§ 78 
Abs. 2 GemO). Aufgabe der Wasserversorgung ist die Versorgung der Bevölkerung mit 
Trinkwasser, Brauchwasser sowie mit Wasser für öffentliche Zwecke. Der Betrieb deckt den 
Wasserbedarf über den Fremdwasserbezug beim Zweckverband Landeswasserversorgung.  
 
Der Eigenbetrieb führte sein Rechnungswesen bis einschließlich zum 31.12.2018 mit der 
Finanzsoftware SAP nach den Regeln der „Kameralistik als Sachkontenführung“. Der Kern-
haushalt wurde zum 01.01.2019 auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen 
(NKHR – Kommunale Doppik) umgestellt. Es bestand die Möglichkeit, die Wirtschaftsführung des 
Eigenbetriebs nach dem NKHR oder wie bisher nach dem Eigenbetriebsrecht zu führen. Die 
Gemeinde hat sich dafür entschieden, dass die Wirtschaftsführung des Eigenbetriebs auch 
weiterhin auf der Grundlage der Eigenbetriebsverordnung (EigBVO - Handelsrecht) erfolgt. Der 
Abschluss 2018 war der letzte Jahresabschluss, der noch mit dem alten SAP-System erstellt 
wurde. Zum 01.01.2019 erfolgte ein Umstieg auf die Finanzsoftware KM Finanzen SAP AWM. 
Seit dem 01.01.2023 erfolgt die Wirtschaftsführung nach der Eigenbetriebsverordnung-HGB 
(EigBVO-HGB).  
 
Die Betriebsleitung hat für den Schluss eines jeden Wirtschaftsjahres einen aus der Bilanz, der 
Erfolgsrechnung, der Liquiditätsrechnung und dem Anhang bestehenden Jahresabschluss sowie 
einen Lagebericht aufzustellen, § 16 Abs. 1 EigBG. Der Jahresabschluss 2023 wurde 
entsprechend §§ 7 ff. EigBVO HGB nach den allgemeinen Vorschriften, den Ansatzvorschriften, 
den Vorschriften über die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung, die Bewertungs-
vorschriften und den Anhang für den Jahresabschluss der großen Kapitalgesellschaften im 
Dritten Buch des Handelsgesetzbuchs sinngemäß erstellt (soweit sich aus der Eigenbetriebs-
verordnung nichts anderes ergibt).  
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Bei der Erstellung des Jahresabschlusses wird der Fachbedienstete für das Finanzwesen durch 
das Steuerberatungsbüro WIBERA (PWC) unterstützt. Den vorangegangenen Jahresabschluss 
zum 31.12.2022 hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am 17.03.2025 festgestellt. 
 
Der Wirtschaftsplan 2023 der Wasserversorgung wurde am 13.02.2023 vom Gemeinderat 
beschlossen. Mit Erlass des Landratsamtes Esslingen vom 20.03.2023 (AZ 904.11) wurde der 
Wirtschaftsplan in allen Teilen genehmigt und die Gesetzmäßigkeit wurde im Sinne der 
Gemeindeordnung, der Gemeindehaushaltsverordnung und der eigenbetriebsrechtlichen 
Vorschriften bestätigt. Ein Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2023 wurde nicht erlassen.  
 
Der Jahresabschluss zum 31.12.2023 des Eigenbetriebs Wasserversorgung wird dem Ge-
meinderat in seiner Sitzung am 23.02.2026 zur Feststellung vorgelegt werden. 
 

2. Allgemeines zum Wasserversorgungsbetrieb 
 
Der Gemeinderat hat am 10.12.2001 die Ausgliederung der Wasserversorgung aus dem 
„Allgemeinen Haushalt“ der Gemeinde beschlossen. Seit 01.01.2002 wird deshalb der Betrieb 
Wasserversorgung als Eigenbetrieb in der Form der Sonderrechnung geführt. Mit Gemeinderats-
beschluss vom 15.11.2010 hat der Gemeinderat der Gemeinde Notzingen beschlossen den 
Gewinnverzicht für ihren Wasserversorgungsbetrieb zum 01.01.2011 aufzugeben. 
 
Vom Gemeinderat wurde am 10.12.2001 eine Betriebssatzung verabschiedet in der das Stamm-
kapital des Eigenbetriebs auf 100 000 € festgesetzt wurde.  
 
Für den Betrieb „Wasserversorgung Notzingen“ hat die Wirtschaftsberatungs- AG Stuttgart 
(Wibera) eine Eröffnungsbilanz zum 01.01.2002 gefertigt. 
 
Zusammenfassung der rechtlichen Verhältnisse: 
 

 

Betrieb: 
 

Wasserversorgung Notzingen 
  
Anschrift: Bachstraße 50, 73274 Notzingen 
  
Rechtsform / Organisationsform: Eigenbetrieb gemäß § 1 EigBG 
  
Gegenstand des Betriebes: Der Eigenbetrieb versorgt das Gemeindegebiet 

(Notzingen und Wellingen) über zwei Hochbehälter mit 
Wasser. Der Wasserbezug erfolgt über den Zweck-
verband Landeswasserversorgung. 

  
Wirtschaftsjahr: Das Wirtschaftsjahr entspricht dem Kalenderjahr. 
  
Stammkapital: 100.000 € 
  
Betriebsleitung: Die nach dem Eigenbetriebsgesetz der Betriebsleitung 

obliegenden Aufgaben werden gemäß § 10 Abs. 3 
EigBG vom Bürgermeister wahrgenommen und operativ 
durch den Fachbediensteten für das Finanzwesen 
erledigt. 

  
Betriebssatzung: Grundlage des Eigenbetriebs ist die Betriebssatzung in 

der jeweils gültigen Fassung 
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3. Ergebnis des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2023 
 
Das Wirtschaftsjahr 2023 schließt mit einem geringen Jahresverlust ab. Insgesamt beläuft sich 
der Jahresverlust für das Wirtschaftsjahr 2023 auf 4.418,23 €. Im Vorjahr konnte der Wasser-
versorgungsbetrieb noch mit einem Jahresgewinn in Höhe von 29.955,15 € abgeschlossen 
werden. Im Wirtschaftsplan des Wasserversorgungsbetriebs musste noch von einem Jahres-
verlust in Höhe von 11.800 € ausgegangen werden. Gegenüber dem Wirtschaftsplan schließt das 
Wirtschaftsjahr 2023 damit um insgesamt 7.381,77 € besser ab. 
 
Im Wirtschaftsjahr 2023 betrugen die Aufwendungen insgesamt 363.097,37 € (Vorjahr: 
333.997,45 €). Die Aufwendungen im Wirtschaftsplan 2023 waren mit insgesamt 349.950 € ver-
anschlagt. Die Aufwendungen liegen damit um insgesamt 13.147,37 € über den Planansätzen 
aus dem Wirtschaftsplan 2023. 
 
Der Materialaufwand betrug im Jahr 2023 insgesamt 197.157,42 € (Vorjahr: 168.049,82 €). Die 
sonstigen betrieblichen Aufwendungen schließen mit 52.623,15 € (Vorjahr: 45.701,13 €) ab. Die 
Summe der Abschreibungen lag im Jahr 2023 bei insgesamt 90.044,79 € (Vorjahr: 88.221,66 €). 
 
Die Umsatzerlöse betrugen im Jahr 2023 insgesamt 358.678,94 € (Vorjahr: 336.189,78 €). Der 
Wasserzins (Verbrauchsgebühr) betrug im Jahr 2023 unverändert 2,15 €/m³. Im Jahr 2022 betrug 
die verbrauchte Wassermenge (Wasserabgabe) insgesamt 159.235 m³. Im Jahr 2022 lag der 
Wasserverbrauch noch bei insgesamt 147.565 m³. Damit hat sich der Wasserverbrauch 
gegenüber dem Vorjahr um 11.670 m³ erhöht. Die Erhöhung des Wasserverbrauchs kann u.a. 
auf die Erschließung des neuen Wohnbaugebiets Hofäcker IV aus dem Jahr 2022 zurückgeführt 
werden. Der Wasserverbrauch hängt zudem stark von den Hitzeperioden in den Sommer-
monaten ab.  
 
Für die Wirtschaftsjahre 2022 und 2023 konnte die Verbrauchsgebühr von 2,18 €/m³ auf 2,15 
€/m³ reduziert werden. Die Gebühren für die Wirtschaftsjahre 2022 und 2023 wurden in der 
Sitzung vom 08.11.2021 vom Gemeinderat in öffentlicher Sitzung beschlossen. Für die 
Wirtschaftsjahre 2024/2025 sowie 2026/2027 konnte die Verbrauchsgebühr sowie die Grund-
gebühr (sog. Zählergebühr) ebenfalls bereits neu kalkuliert werden.  
 

4. Erträge und Aufwendungen 2023 
 
Erträge: 
Der Wirtschaftsplan wurde im Jahr 2023 mit Erträgen von insgesamt 338.150 € und mit 
Aufwendungen von insgesamt 349.950 € aufgestellt. Der Wirtschaftsplan 2023 sah somit einen 
Jahresverlust in Höhe von 11.800 € vor. Tatsächlich betrugen im Jahr 2023 die Erträge 
358.679,14 € und die Aufwendungen 363.097,37 €. Nach Abzug der Aufwendungen von den 
Erträgen ergibt sich somit ein Jahresverlust in Höhe von 4.418,23 €.  
 
Das Gebührenaufkommen im Jahr 2023 beträgt insgesamt 356.306,01 €. Hiervon entfallen auf 
die Grundgebühren rund 14.000 €. Der Rest davon entfällt auf die Verbrauchsgebühren.  
 
Die Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse erfolgt erfolgswirksam mit dem durchschnitt-
lichen Abschreibungssatz. Der vorhandene Restbetrag von 124,45 € konnte letztmals im Jahr 
2022 aufgelöst werden, so dass es ab dem Jahr 2023 keine Auflösungsbeträge mehr in der 
Gewinn- und Verlustrechnung als Ertrag zu berücksichtigen gilt. 
 
Bei den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten werden überwiegend Kostenersätze 
verbucht. Diese beliefen sich für das Jahr 2023 auf insgesamt 2.323,87 €. Darin enthalten sind 
Kostenersätze aufgrund von Wasserrohrbrüchen im privaten Bereich sowie Gebühren für den 
Anschluss an die öffentliche Wasserversorgung. Bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen 
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in Höhe von 49,06 € handelt es sich um den Kommunalrabatt von der Netze BW, den der 
Wasserversorgungsbetrieb für den bezogenen Strom aus dem Jahr 2023 erhalten hat. Die 
sonstigen betrieblichen Erträge in Höhe von 0,20 € können auf die Auflösung einer Steuer-
rückstellung aus dem Jahr 2022 zurückgeführt werden. 
 
Aufwendungen: 
Die wichtigsten Aufwendungen im Jahr 2023 setzen sich wie folgt zusammen: 
 

Aufwendungen Plan 2023 RE 2023 
 

Differenz 
 

Personalaufwand 3.000 € 2.932,55 € -67,45 € 

Unterhaltung Versorgungsleitungen 20.000 € 20.402,21 € 402,21 € 

Unterhaltung Hochbehälter 10.000 € 7.014,33 € -2.985,67 € 

Geräte, Ausstattung, Einrichtung 5.000 € 12.811,54 € 7.811,54 € 

Kostenersatz an den Bauhof 30.000 € 52.605,55 € 22.605,55 € 

Betriebsstrom 7.000 € 5.376,08 € -1.623,92 € 

Wasseruntersuchungen 500,00 € 150,75 € -349,25 € 

Sonstige Bewirtschaftungskosten 500,00 € 641,10 € 141,10 € 

Fremdwasserbezug 101.300 € 98.155,86 € -3.144,14 € 

Abschreibungen auf Sachanlagen 90.000 € 90.044,79 € 44,79 € 

Sonstige betriebliche Aufwendungen 61.000 € 52.623,15 € -8.376,85 € 

darunter fallen:    

Aufwendungen für EDV 3.500 € 3.836,76 € 336,76 € 

Rechts- und Beratungskosten 6.000 € 10.985,40 € 4.985,40 € 

Geschäftsaufwendungen 15.000 € 4.154,26 € -10.845,74 € 

Versicherungen 1.500 € 1.740,90 € 240,90 € 

Verwaltungskostenbeitrag 35.000 € 31.905,83 € -3.094,17 € 

Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21.500 € 21.097,52 € -402,48 € 

Steuern 50 € -758,06 € - 808,06 € 

 
Großteils konnten die Planansätze im Jahr 2023 eingehalten bzw. unterschritten werden. 
Lediglich bei wenigen Planansätzen musste der Planansatz überschritten werden. So musste der 
Planansatz beim Kostenersatz an den Bauhof um 22.605,55 € überschritten werden. Der erhöhte 
Kostenersatz an den Bauhof kann dabei insbesondere auf die vermehrten Tätigkeiten im Bereich 
der Unterhaltung der Versorgungsleitungen durch den Bauhof zurückgeführt werden. Weiterhin 
musste der Planansatz für die Geräte, Ausstattung und Einrichtung mit rund 7.800 € deutlich 
überschritten werden. Die deutlichen Mehraufwendungen können dabei auf einen größeren 
Wechsel bei den Wasseruhren zurückgeführt werden. Bei den Rechts- und Beratungskosten 
musste der Plansatz mit rund 5.000 € ebenfalls deutlich überschritten werden. Darin enthalten 
sind die Kosten für die Erstellung der Steuererklärungen für den Wasserversorgungsbetrieb 
durch den Steuerberater. Die Mehraufwendungen können dabei insbesondere auf einen höheren 
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Beratungsaufwand im Zuge der Jahresabschlussarbeiten 2022 zurückgeführt werden. Bei den 
sonstigen betrieblichen Aufwendungen mussten zudem die Planansätze für die EDV-
Aufwendungen und für die Versicherungen leicht überschritten werden. Bei allen anderen 
Planansätzen konnten die Planansätze ansonsten weitgehend eingehalten bzw. deutlich unter-
schritten werden. Beim Fremdwasserbezug lagen die tatsächlichen Aufwendungen mit 98.155,86 
€ rund 3.150 € unter dem Planansatz. Der Fremdwasserbezug lag im Jahr 2023 bei insgesamt 
159.936 m³ (Vorjahr: 157.962 m³). Auch lagen die Abschreibungen mit insgesamt 90.044,79 € 
nur leicht über dem Planansatz von 90.000 €.  
 

 
 
 
5. Steuern und Beteiligung in 2023 
 
Da der Wasserversorgungsbetrieb mit einem Jahresverlust in Höhe von 4.418,23 € abschließt, 
entsteht für den Wasserversorgungsbetrieb für das Jahr 2023 sowohl bei der Körperschaftsteuer 
als auch bei der Gewerbesteuer keine steuerliche Belastung. Aufgrund des Jahresgewinnes aus 
dem Jahr 2022 in Höhe von 29.955,15 € musste der Wasserversorgungsbetrieb insgesamt 
5.517,65 € an Körperschaftsteuer einschließlich des Solidaritätszuschlags an das Finanzamt 
entrichten. Bei der Gewerbesteuer lag die steuerliche Belastung im Jahr 2022 bei 4.385,00 €. 
Diesen Betrag musste der Wasserversorgungsbetrieb an die Gemeinde abführen. Da der 
Wasserversorgungsbetrieb im Jahr 2023 nun mit einem Jahresverlust abgeschlossen werden 
kann, kann ein Teil von der bereits gezahlten Körperschaftsteuer einschließlich des Solidaritäts-
zuschlags aus dem Jahr 2022 wieder zurückgeholt werden (sog. Verlustrücktrag). Der Betrag, 
der über die Körperschaftsteuererklärung 2023 zurückgeholt werden kann, beläuft sich dabei auf 
insgesamt 804,00 €. Bei der Gewerbesteuerzahlung aus dem Jahr 2022 ist dagegen ein 
Verlustrücktrag, wie bei der Körperschaftsteuer und dem Solidaritätszuschlag, nicht möglich. 
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Steuerliches Einlagekonto: 
Vermögensübertragungen auf die Trägerkörperschaft (Kernhaushalt), die wirtschaftlich gesehen 
mit Gewinnausschüttungen vergleichbar sind, lösen den Abzug von 15 % Kapitalertragssteuer 
(zzgl. hierauf 5,5 % Soli) aus (§§ 20 I Nr. 10 b EStG, 43 I Nr. 7c EStG, 43 a I Nr. 6 EStG). Für die 
Verwendung von Altrücklagen und Einlagen gilt dies nicht. Um eine Trennung in Gewinnaus-
schüttungen und Einlagenrückzahlung vornehmen zu können, hat der BgA Wasserversorgung 
ein sogenanntes steuerliches Einlagekonto im Sinne von § 27 KStG zu führen. Das gemäß § 27 
II, VII KStG gesondert festzustellende steuerliche Einlagekonto und die Neurücklagen haben sich 
in 2023 wie folgt entwickelt: 
 

 

 
Steuerliches 
Einlagekonto 

 

Neurücklagen 

Stand zum 01.01.2023 719.218 € 323.387 € 
Entnahmen durch Gewinnverwendung 0 € 0 € 
Jahresergebnis 0 € -4.419 € 
Erhöhung Nennkapital durch Umwandlung  
von Rücklagen 

0 € 0 € 

Gewinnverwendung noch nicht beschlossen 0 € 0 € 
Einlagen 0 € 0 € 
Stand zum 31.12.2023 719.218 € 319.418 € 

 
6. Eigenkapitalausstattung 
 
Die Eigenkapitalausstattung ermittelt sich anhand der Handelsbilanz bzw. Steuerbilanz. Ein 
Betrieb gewerblicher Art ist nach den Körperschaftsrichtlinien grundsätzlich mit einem ange-
messenen Eigenkapital ausgestattet, wenn das Eigenkapital mindestens 30% des Anlage-
vermögens beträgt. Soweit das zur Verfügung gestellte Eigenkapital unter der Grenze von 30% 
des Aktivvermögens liegt, ist bisher ein von der juristischen Person des öffentlichen Rechts ihrem 
Betrieb gewerblicher Art gewährtes Darlehen als Eigenkapital zu behandeln mit der Folge, dass 
die insoweit anfallenden Zinsen als verdeckte Gewinnausschüttung anzusehen sind. Vor-
genannte Grundsätze gelten auch für Kassenmehrausgaben, die dem Betrieb gewerblicher Art 
verzinslich zur Verfügung gestellt werden, wenn diese als langfristig zur Verfügung stehende 
Mittel anzusehen sind.  
 
Die Eigenkapitalausstattung zum 31.12.2023 der Wasserversorgung ermittelt sich wie folgt: 
 
a) Notwendiges Eigenkapital  
Summe Aktiva  2.613.580,74 €  
abzgl. passivierte Ertragszuschüsse 0,00 €  
Bereinigte Bilanzsumme 2.613.580,74 €  
   
davon 30 % = notwendige Eigenkapitalausstattung 784.074,21 € 
  
b) Tatsächliches Eigenkapital 1.138.678,70 € 
  
c) Kapitalüberdeckung 354.604,49 €  
  
Eigenkapitalquote zum 31.12.2023 43,57% 
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Zum 31.12.2023 beträgt die Eigenkapitalquote somit 43,57% (Vorjahr: 42,59%) und liegt damit 
deutlich über der Mindestanforderung von 30%. Für den Wasserversorgungsbetrieb entsteht im 
Veranlagungsjahr 2023 daher keine verdeckte Gewinnausschüttung. 
 

7. Investitionen 2023 
 
Im Wirtschaftsjahr 2023 mussten lediglich noch einige Schlusszahlungen aufgrund der 
Erneuerung der Trinkwasserleitung im Zuge der Sanierung der Landesstraße L1201 und der 
Sanierung der Kreisstraße K1205 bezahlt werden. Die Gesamtausgaben beliefen sich hierfür auf 
insgesamt 11.783,36 €/netto. Dem standen allerdings aber auch eine Rückerstattung aus einer 
Überzahlung aus einer Schlussrechnung in Höhe von insgesamt 20.613,85 €/netto gegenüber, 
so dass es bei der Entwicklung des Anlagevermögens zu einem Abgang bei den Herstellungs-
kosten in Höhe von insgesamt 8.830,49 €/netto kam. Beide Maßnahmen konnten damit 
gegenüber der auszuführenden Firma abgerechnet werden. Weitere Ausgaben für investive 
Maßnahmen mussten ansonsten im Jahr 2023 keine mehr getätigt werden. 
 
Auf die Anlage 3 „Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens im Wirtschaftsjahr 2023“ 
wird verwiesen. 
 

8. Schuldenstand / Liquidität 
 
Schuldenstand: 
Der Wasserversorgungsbetrieb besitzt zum 31.12.2023 insgesamt 6 Darlehen. Davon bestehen 4 
Darlehen zwischen der Gemeinde und dem Wasserversorgungsbetrieb (sog. Trägerdarlehen). 
Die restlichen 2 Darlehen bestehen gegenüber Kreditinstituten. Bei allen 6 Darlehen handelt es 
sich um langfristige Darlehen. Die langfristigen Darlehen betragen zum 01.01.2023 insgesamt 
1.026.865,10 €. 
 
Für die Finanzierung der Erneuerungen der Trinkwasserleitungen im Bereich der Landesstraße 
L1201 und der Kreisstraße K1205 musste im Jahr 2022 nochmals ein Darlehen von der 
Gemeinde (sog. Trägerdarlehen) in Höhe von 500.000 € aufgenommen werden. Die erste ordent-
liche Tilgung für das Darlehen erfolgte entsprechend der Vereinbarung zwischen dem Wasser-
versorgungsbetrieb und der Gemeinde im Jahr 2023 und belief sich auf insgesamt 12.500 €. 
Neben der Tilgung des Darlehens aus dem Jahr 2022 mussten zudem noch weitere ordentliche 
Kredittilgungen getätigt werden. Die Summe der ordentlichen Tilgungen aller Kredite (Darlehen 
gegenüber Dritten und Darlehen gegenüber der Gemeinde) belief sich im Jahr 2023 auf 
insgesamt 48.082,92 €.  
 
Der Stand der langfristigen Darlehen abzüglich der im Jahr 2023 getätigten ordentlichen Kredit-
tilgungen belaufen sich daher zum 31.12.2023 auf insgesamt 978.782,18 €. Die Zinsen aller 
Darlehen lagen im Jahr 2023 bei insgesamt 19.331,33 €.  
 
Auf die Anlage 4 „Übersicht über die Entwicklung der Darlehen zum 31.12.2023“ wird verwiesen. 
 
Liquidität: 
Der Eigenbetrieb verfügt über keine eigenen Bankkonten. Sämtliche Kassengeschäfte werden 
über die Gemeindekasse als Einheitskasse abgewickelt. Die Gemeindekasse ist eine Organi-
sationseinheit innerhalb der Gemeindeverwaltung. Bei einer Gemeinde gibt es nach § 93 Abs.1 
GemO grundsätzlich nur eine einzige Kasse – Einheitskasse. Bei ihr sind alle Kassengeschäfte 
zusammengefasst. Die Sonderkasse für den Eigenbetrieb Wasserversorgung ist wiederum mit 
der Gemeindekasse als Einheitskasse verbunden, § 98 GemO. 
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Der Wasserversorgungsbetrieb konnte zum Jahresende 2022 nur mit einem Kassenvorgriff in 
Höhe von 32.250,05 € abgeschlossen werden. Zum 01.01.2023 hatte der Wasserversorgungs-
betrieb somit keine eigenen liquiden Mittel zu Verfügung. Die liquide Mittel mussten daher über 
die Gemeinde zur Verfügung gestellt werden. In der Bilanz zum 31.12.2022 musste der Betrag 
von 32.250,05 € daher nicht als Forderung, sondern als Verbindlichkeit gegenüber der Gemeinde 
ausgewiesen werden. Zum Jahresende konnte der Kassenvorgriff von 32.250,05 € auf 13.215,39 
€ reduziert werden. Zum Jahresende verfügte der Wasserversorgungsbetrieb damit immer noch 
über keine liquiden Eigenmittel. In der Bilanz zum 31.12.2023 musste der Betrag von 13.215,39 € 
daher weiterhin als Verbindlichkeit gegenüber der Gemeinde ausgewiesen werden.  
 
Da es sich bei dem Kassenvorgriff um Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde handelt, hat 
der Wasserversorgungsbetrieb an die Gemeinde entsprechende Zinsen zu entrichten. Diese 
belaufen sich für das Jahr 2023 auf insgesamt 1.623,19 €. 
 

9. Vermögensplanabrechnung 
 
Bis einschließlich 2022 hatte jährlich eine Vermögensplanabrechnung von der in Sonder-
rechnung geführten Wasserversorgung zu erfolgen. Mit der Umsetzung der Eigenbetriebsnovelle 
zum 01.01.2023 entfällt die Vermögensplanabrechnung. 
 

10. Die öffentliche Wasserversorgung 2023 in Zahlen 
 
Für das Wirtschaftsjahr 2023 errechnet sich für den Wasserversorgungsbetrieb der Gemeinde 
Notzingen im Vergleich zum Vorjahr folgender Wasserverlust: 
 
  2023/m³ 2022/m³ 

 Wassergewinnung 0 0 

+ Bezahlter Wasserbezug 

(Zweckverband Landeswasserversorgung) 
159.936 157.962 

- Eigenverbrauch (geschätzt) 500 4.000 

= Zwischensumme 159.436 153.962 

- Wasserabgabe (verkaufte Menge) 159.235 147.565 

= rechnerischer Wasserverlust 201 6.397 

 Rechnerischer Wasserverlust in Prozent 0,13% 4,15% 

 
Mit rund 201 m³ (0,13%) lag im Jahr 2023 kaum ein Wasserverlust vor. Im Vergleich zu den 
Jahren davor liegt der Wasserverlust damit deutlich unter den Vorjahreswerten. Im Durchschnitt 
lag dieser in den vergangenen Jahren bei 6.000 m³ bis 7.000 m³ im Jahr.  
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Weitergehende Erläuterungen und Einzelheiten können nachfolgend aus den beigefügten 
Anlagen (siehe Anhang) entnommen werden. 
 

11. Feststellung des Jahresabschlusses 2023 
 
Anlässlich der Feststellung des Jahresabschlusses 2023 durch den Gemeinderat empfiehlt die 
Wibera AG folgenden Beschluss zu treffen: 
 
Der Jahresverlust 2023 mit 4.418,23 € aus dem Gewinnvortrag zu tilgen. 
 
 
 
Notzingen, 23. Februar 2026 
 
Für die Erstellung, die Richtigkeit und Vollständigkeit des Jahresabschlusses 2023 
 
 
 
 
 
Sven Kebache 
Fachbeamter für das Finanzwesen 
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II. Beschlussanträge  
 
 
Die Beschlüsse über die Feststellung des Jahresabschlusses und über die Verwendung des 
Jahresüberschusses oder die Behandlung des Jahresfehlbetrags müssen die Angaben 
entsprechend dem Muster in der Anlage 9 enthalten, § 13 EigBVO-HGB, § 16 Abs. 3 S. 2 EigBG.  
 
1. Feststellungsbeschluss  
Auf Grund von § 16 Absatz 3 des Eigenbetriebsgesetzes stellt der Gemeinderat am 23.02.2026 
den Jahresabschluss des Eigenbetriebs Wasserversorgung für das Jahr 2023 mit folgenden 
Werten fest: 
 
  Euro 
1. Erfolgsrechnung  

1.1 Summe Erträge 358.679,14 
1.2 Summe Aufwendungen 363.097,37 
1.3 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Saldo aus 1.1 und 1.2) -4.418,23 
 nachrichtlich:  
 Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere 

Fehlbetragsabdeckung 
0,00 

 Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere  
Überschussabführung 

0,00 

2. Liquiditätsrechnung   

2.1 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender 
Geschäftstätigkeit 

147.348,51 

2.2 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus  
Investitionstätigkeit 

-68.391,02 

2.3 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf  
(Saldo aus 2.1 und 2.2) 

78.957,49 

2.4 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus 
Finanzierungstätigkeit 

-48.082,92 

2.5 Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des 
Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.3 und 2.4) 

30.874,57 

2.6 Überschuss/Bedarf aus wirtschaftsplanunwirksamen 
Einzahlungen und Auszahlungen 

1.375,48 

3. Bilanzsumme 2.613.580,74 

 

2. Behandlung des Jahresfehlbetrages:  Euro 

a) Verrechnung mit Gewinnvortrag 4.418,23 

b) Entnahme aus Rücklagen 0,00 

c) Ausgleich aus dem Haushalt der Gemeinde 0,00 

d) Vortrag auf neue Rechnung 0,00 
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Anlage 1: Bilanz zum 31.12.2023 
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Anlage 2: Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2023 
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Anlage 3: Liquiditätsrechnung für das Wirtschaftsjahr 2023 
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Anlage 4: Liquiditätsrechnung zum Jahresabschluss 2023 (nach EigBVO-HGB) 
 
 

 
 
 
 
 
 



Jahresabschluss 2023 – Wasserversorgung 
 
 

20 

 

Anlage 5: Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens zum 31.12.2023 
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Anlage 6: Übersicht über die Entwicklung der Darlehen zum 31.12.2023 
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Anlage 7: Allgemeiner Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2023 (WIBERA) 
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Anlage 8: Bilanz – SAP Gemeinde (Haushaltsrechnung) 
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Anlage 9: Erfolgsrechnung SAP – Gemeinde (Haushaltsrechnung) 
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Anlage 8: Investitionsprogramm SAP – Gemeinde (Haushaltsrechnung) 
 

 

 


